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Der Generalstreik der englischen
Bergleute.

(Schluss.)
Das Vorgehen der Regierung war, ihrer zwie-

schlächtigen Stellung entsprechend, so schwankend
und zweideutig wie nur möglich. Mit dem
Ablauf der Kündigungsfristen machte sie den
kämpfenden Parteien Vermittlungsvorschläge, die in
der Hauptsache die Forderungen der Arbeiter
als berechtigt anerkannten. Sie erklärte durch
den Mund ihres Premiers, sie sei nach eingehender

Prüfung der Verhältnisse zur Ueberzeugung
gelangt, dass es Untertagarbeiter gebe, denen es,
durch Ursachen geologischer oder betriebstechnischer

Natur, über die sie keine Kontrolle haben,
unmöglich gemacht sei, einen auskömmlichen Lohn
zu verdienen. Ferner, dass ein Mimmallohn durch
Tarife festgesetzt werden müsse, unter
Berücksichtigung der lokalen Verhältnisse in den
einzelnen Revieren und mit gewissen Garantien
einer Mindestleistung. Endlich, dass paritätische
Einigungsämter in den verschiedenen Distrikten
die Minimallöhne festzusetzen hätten, unter
Mitwirkung eines Regierungsvertreters, der im Falle,
dass sich die Parteien nicht einigen können,
einen Entscheid fällen sollte.

Zu gleicher Zeit wurde halbamtlich erklärt,
dass die Regierung ein Mindestlohngesetz für den
Bergbau vorbereitet habe und im Parlament rasch
durchzudrücken gedenke, wenn die halsstarrigen
Grubenherren, die nur noch 35 Prozent betrugen,
nicht noch zur Anerkennung eines grundsätzlichen
Mindestlohnes zu bewegen wären. Für den Fall,
dass unergiebige Gruben, infolge des Gesetzes
ausser Betrieb gesetzt werden sollten, würde die
Regierung sie in eigener Regie weiter führen.
Das klang alles sehr radikal und vielversprechend,
und die liberale Presse verkündete bereits einen
vollständigen Sieg der Bergarbeiter. Die Er¬

nüchterung sollte ohne Verzug folgen. Die
Arbeiter konnten den Kampf ohne greifbare
Errungenschaften natürlich nicht aufgeben und
wollten auch von Einigungsämtern mit bindenden
Beschlüssen nichts hören. Schon am 29. Februar
hatte der Premierminister Asquith den
Delegierten des Bergarbeiterverbandes die Vorschläge
der Regierung mundgerecht zu machen versucht.
Er war dabei von einer unwiderstehlichen
Liebenswürdigkeit, feierte den Bergbau als den Grund-
und Eckstein der ganzen Industrie und flehte
die Delegierten förmlich an eim Interesse des
Landes» in eine Besprechung der Lohnliste zu
willigen. Die Lohnsätze seien auffallend
ungleich. Er zweifle zwar nicht, dass sie eine
Prüfung ertragen würden und gerecht wären.
Nur fände er es nicht recht und billig, wenn
über die Lohnhöhe keine Diskussion zwischen
den Parteien erlaubt sein sollte. Die
Delegiertenversammlung der Bergleute, die in Permanenz
tagte, blieb fest und lehnte am 1. März jede
Diskussion der Lohnliste ab. Sie enthalte die
bereits reduzierten Sätze, die keine weitere
Herabsetzung mehr ertrügen. Am 4. März berichtete
der Staatsminister dem bestürzten Unterhaus über
die Erfolglosigkeit seiner Bemühungen! Von einem
Mindestlohngesetz war es still geworden. Man
hatte sich die Sache überlegt, fürchtete einen
Präzedenzfall zu schaffen und wollte — wenn
immer möglich — einer Massregel aus dem Wege
gehen, die einen Bruch mit allen Traditionen
der bürgerlichen Gesellschaft bedeutete und von
den Konservativen als eine schmähliche
Kapitulation vor den Arbeitern bezeichnet wurde.
Obwohl nicht die geringste Störung der öffentlichen

Ordnung vorgekommen war, hetzte ein
Teil der bürgerlichen Presse zu einem gewalttätigen

Vorgehen gegen die Ausständigen und
verlangte eine Einschränkung des Koalitionsrechtes

und den Schutz der Arbeitswilligen —
die nicht vorhanden waren — durch ein Militär-
auigebot. Der Erzbischof von Canterbury ord-
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